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25. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Freitag, 3. Mai 2019 

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Ortsübliche Bekanntmachung des Erörterungs-
termins in dem Planfeststellungsverfahren für 
den Umbau der Anschlussstelle A 44 / L 26 und 
Ausbau der L 26 von Bau-km 0+000 bis Bau-
km 1+375,657 

S. 43 

Einladung zu der 33. Sitzung des Rates der 
Stadt am 16.05.2019, 18.00 Uhr, Rathaus 
St. Tönis, Sitzungssaal, I. Etage, Hochstraße 
20a, 47918 Tönisvorst 

S. 44 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 45 

 
Amtlicher Teil: 
 
Ortsübliche Bekanntmachung des Erörterungstermins 
in dem 

Planfeststellungsverfahren für den Umbau der An-
schlussstelle A 44 / L 26 und Ausbau der L 26 von Bau-
km 0+000 bis Bau-km 1+375,657, einschließlich der not-
wendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und An-
lagen Dritter sowie die Anlage der Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen in den Gemarkungen Willich der 
Stadt Willich, Vorst der Stadt Tönisvorst, Grefrath der 
Gemeinde Grefrath und Waldniel der Gemeinde 
Schwalmtal im Kreis Viersen 

1. Der Erörterungstermin im oben genannten Planfeststel-
lungsverfahren findet statt ab 

 
 

Dienstag, den 21.05.2019 
ab 10:00 Uhr  

in der 
Gaststätte Krücken 

Peterstraße 56 
47877 Willich 

 
Einlass in den Saal ist ab 9.00 Uhr. 

 
Der Termin beginnt mit der Erörterung der Einwendun-
gen und Stellungnahmen der betroffenen Behörden, 
Institutionen und Versorgungsunternehmen (Träger 
öffentlicher Belange). Im Anschluss ist an gleicher 
Stelle die Erörterung der Stellungnahmen der Vereini-
gungen und der privaten Einwendungen vorgesehen. 

 
Sollte die Erörterung an dem vorgenannten Termin nicht 
abgeschlossen sein, wird diese am Mittwoch, den 
22.05.2019 (ab 10.00 Uhr) an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Einlass ist ab 9:00 Uhr. Die Entscheidung darüber wird 
durch die Verhandlungsleitung in der Sitzung getroffen. 
Kann der Termin zu einem früheren Zeitpunkt beendet 
werden, wird er vor Ablauf des genannten Zusatzter-
mins beendet. 

 
2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan er-

hobenen Einwendungen und Stellungnahmen zu dem 
Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den 
Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert (§ 
73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG NRW). Die Vertretung durch 
Bevollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre Bevoll-
mächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde 
zu geben.  

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Ein-
wendungen und Stellungnahmen zum geplanten Umbau 
der Anschlussstelle A 44 / L 26 und Ausbau der L 26 
Gegenstand des Erörterungstermins sind. 

 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben ei-

ner/eines Beteiligten und/oder deren/dessen Bevoll-
mächtigten ohne sie/ihn verhandelt werden kann (§ 73 
Abs. 5 Nr. 3 VwVfG NRW). Die schriftlich und recht-
zeitig erhobenen Einwendungen behalten auch bei Aus-
bleiben einer/eines Beteiligten und/oder deren/dessen 
Bevollmächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwen-
dungen sind ausgeschlossen. 
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4. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht er-
stattet. 

 
5. Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und 

Informationen werden zum Zwecke der Durchführung 
des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte ver-
wendet und gespeichert. Die bei der Eingangskontrolle 
im Erörterungstermin zu erhebenden Daten werden zum 
Verfahrensvorgang genommen und archiviert. Neben 
der Bezirksregierung erhält auch der Vorhabenträger die 
Daten zur Bearbeitung und Verwendung.  
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 
1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 3 Abs. 1 DSG NRW 
i.V.m. § 38ff StrWG NRW, § 73 VwVfG NRW. 
Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe 
der Einwendungen im Verfahren finden Sie auf der 
Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/daten-
schutz.html. Dort finden Sie auch weitergehende Infor-
mationen zum Datenschutz, insbesondere zu Rechten als 
betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder 
mündlich erläutert werden. 

 
6. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
 
Im Auftrag 
gez. Dr. Bartmann 
 
Tönisvorst, den 23.04.2019 
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Einladung zu der 33. Sitzung des Rates der Stadt am 
16.05.2019, 18.00 Uhr, Rathaus St. Tönis, Sitzungssaal, 
I. Etage, Hochstraße 20a, 47918 Tönisvorst 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit des Rates der Stadt 
 
2. Einwohnerfragestunde 
 
3. Schriftliche Einwendungen gegen den öffentlichen Teil 

der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
4. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
 
5. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung 
 
6. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GONRW 
6.1 Anregung gemäß § 24 GO NRW hier: Stellungnahme 

der Stadt zu 3 Anträgen 
6.2 Anregung nach § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-

Westfalen hier: Bürgerantrag zum Thema Resolution 
zur Ausrufung des Klimanotstandes 

 
7. Besetzung des Hauptausschusses mit einem fraktionslo-

sen Ratsmitglied mit beratender Stimme 
 

8. II. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt 
und seine Ausschüsse 

 
9. Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwandes für 

Personalkostenrückstellungen für das  
 Jahr 2018 
 
10. Einbau einer Zentralheizung (Nordring 92-94) 
 
11. Mitteilungen 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
12. Schriftliche Einwendungen gegen den nichtöffentlichen 

Teil der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
13. Mitteilungen 
 
 
gez. 
Thomas Goßen 
Bürgermeister 
 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 25/Nr. 9/S. 44 
--------- 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
info@toenisvorst.de 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 150 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


